	Frankfurt,      
Absender: Institutsstempel




[bookmark: Text1][bookmark: Text2]Name:      , Telefon:      
(Druckbuchstaben)

An  den
Kanzler
der Johann Wolfgang Goethe Universität Frankfurt/Main
- Bereich Finanzen, Abteilung Finanzen und Steuern –
[bookmark: Dropdown1]


Gastvortrag im Haushaltjahr 2015

[bookmark: Text3][bookmark: Kontrollkästchen1][bookmark: Kontrollkästchen2][bookmark: Text4][bookmark: Text5][bookmark: Text6][bookmark: Text7][bookmark: Text8]Am 00.00.2015 wird/hat |_|Frau / |_| Herr        - als nicht Bedienstete/r1) der Universität Frankfurt -, wohnhaft: Straße/Hausnummer:      , PLZ       Ort      , Land (wenn nicht D)      , hier einen Gastvortrag halten/gehalten zum Thema       (Vortragsankündigung, Flyer o.ä. beifügen).

Der Gast, mit der Steuernummer2)       ist
von der Umsatzsteuer3)
|_| befreit gem. § 4 Nr. 21 UStG, da Teil des Lehrprogramms (wenn Unternehmereigenschaft)
|_| befreit gem. § 19 UStG (Kleinunternehmerregelung)
|_| nicht befreit (Rechnung zuzüglich Umsatzsteuer).
bzw.
|_| dazu verpflichtet, das Honorar selbst als Einkommen zu versteuern (keine Unternehmereigenschaft).

[bookmark: Text10]Es wird beantragt, dem Gast aus Sachkonto 61720000, Kostenstelle/Projektnummer       

0,00 Euro Honorar

0,00 Euro Reisekosten (Fahrt, Flug, Aufenthalt  -> Originalbelege sind beizufügen)

Gesamt:		   0,00 Euro

zu zahlen.



Der Betrag soll auf folgendes Konto überwiesen werden:

|_| Der Betrag wurde vorausgelegt von Frau/Herrn       (Quittung ist beigefügt); die Erstattung soll erfolgen auf Konto:

[bookmark: Text9][bookmark: _GoBack]IBAN:				                                      
BIC bzw. SWIFT:		     
Kreditinstitut:			      
Kontoinhaber/in:		     

Die Bankgebühren (bei Auslandsüberweisung) trägt |_| die Universität, |_| die Empfängerin/der Empfänger bzw.  |_|werden geteilt.



-sachlich und rechnerisch richtig-



(Unterschrift Kostenstellenverantwortliche/r/Projektleiter/in)
Name in Klarschrift/Druckbuchstaben



1)Für Bedienstete ist die Abteilung Personalservices zuständig.
2) Steuernummer oder Steuer-ID-Nr. sind Pflichtangaben für Inländer und ausländische Unternehmer.
   Werden nur Reisekosten erstattet, ist die Angabe der Steuernummer nicht erforderlich.
3) Umsatzsteuerpflicht besteht grundsätzlich bei vorliegen der Unternehmereigenschaft, die Leistung kann aber steuerbefreit sein.


